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1. Ziele der Berufsorientierung

Mit Schuljahr 1989/99 wurde die Berufsorientierung auf der 7. und 8. Schulstufe als Verbindliche Übung in die Stundentafel eingeführt. Dabei obliegt es der einzelnen Schule eine entsprechende Organisationsform (integriert in einzelne Fächer, eigener Gegenstand, Projekte usw.) für die Unterrichtsinhalte zu finden.

Einige wesentliche Ziele und Aufgaben des Lehrplanes Berufsorientierung unabhängig von der gewählten Organisationsform des Unterrichts sind:

· Gestaltung eines bewussten Berufsorientierungsprozesses

· Kennen lernen von Berufen und Ausbildungswegen, vertiefte Einblicke

· Kennen lernen der beruflichen Realität in Form von Realbegegnungen

· Wandlungen in der Arbeitswelt erkennen und Entwicklungen einschätzen lernen

· Strategien für die Lebens- und Berufsplanung aufbauen

· Wahrnehmen der Erwartungshaltung und Beeinflussungen

· Umgehen mit geschlechtsspezifischen Problemen der Berufswahl

· Hilfen (Beratungseinrichtungen,....) kennen lernen und Angebote nutzen

· Einbeziehung der Eltern

· uvm.

Gerade den Realbegegnungen (Erkundungen) in der Arbeitswelt kommt im Berufs-orientierungsunterricht große Bedeutung zu. Die Schüler/innen sollen ihre beruflichen Vorstellungen an der Realität überprüfen können.

	
	Weitere Informationen:

1. Basistext „Was ist Berufsorientierung?“

2. Lehrplan Berufsorientierung

3. Broschüren, Erläuterungen zum Lehrplan usw.

unter:

http://www.bo.salzburg.at/berufsorientierung_unterlagen.shtml




2. Realbegegnungen

Sinn der Realbegegnungen im Bereich Berufsorientierung ist es, den Schülerinnen und Schülern unmittelbare Einblicke in die Berufs- und Arbeitswelt, in das weiterführende Schul- und Ausbildungssystem zu ermöglichen. Die Organisation von Realbegegnungen erfolgt im Dreischritt: Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung.

Dazu bieten sich beispielsweise folgende Formen an:

· Betriebe, Lehrwerkstätten, Berufsschule und weiterführende Schulen erkunden

· Einen oder mehrere Tage unter Aufsicht in einem Betrieb oder in einer Lehrwerkstätte berufliche Tätigkeiten kennen lernen

· Außerschulische Institutionen und Einrichtungen wie Berufsinformationszentren, Berufsinformationsmessen, Infozentren der Wirtschaftskammern, Arbeitsmarktservice, Arbeiterkammer, Innungen usw. besuchen und kennen lernen

· Personen, die etwas über Berufe berichten können, in den eigenen Unterricht einladen uvm.

Das Gelingen von Realbegegnungen hängt von der Vorbereitung ab. 

Dazu einige Tipps:

· Rechtzeitiges Festlegen der Ziele und Form durch Lehrer/innen(team)

· Information der Erziehungsberechtigten

· Einholen von Vorausinformationen über Betrieb oder Einrichtung

· Vorbereitung der Schüler/innen, Erarbeitung von Fragen und Beobachtungs-aufträgen usw., dadurch Sicherung der Nachbereitungsarbeiten/Dokumentation

· Gemeinsame Besprechung der Sicherheitsaspekte und der organisatorischen Fragen (Treffpunkte, zeitlicher Ablauf, Unterlagen, Kleidung, Kosten,.....)

Die Durchführung hängt von der gewählten Form der Realbegegnung ab. In der Nachbereitung werden die Erfahrungen und gewonnenen Informationen ausgewertet.

3. Rechtliche Bestimmungen

· Welche gesetzlichen Bestimmungen sind bei der Planung und Durchführung von Schulveranstaltungen generell zu beachten?

Grundlage aller Schulveranstaltungen ist das Schulunterrichtsgesetz (SchUG). Die allgemeinen Bestimmungen, wonach Schulveranstaltungen durchzuführen sind, finden sich in § 13 des Schulunterrichtsgesetzes, konkrete Richtlinien sind in der Schulveranstaltungs-Verordnung fest gelegt. Aufgaben, Art und Anzahl werden dort näher erläutert. Schulveranstaltungen sind schulautonom vorzubereiten und dienen der Ergänzung des lehrplanmäßigen Unterrichts. Diese obligate Bindung an den Lehrplan kann u.a. durch unmittelbaren und anschaulichen Kontakt zum wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und kulturellen Leben hergestellt werden (z.B. Betriebserkundungen, Veranstaltungen zur Vermittlung einer praxisnahen Berufsorientierung, Berufspraktische Tage usw.).

Die Auflistung der Verordnung, welche Schulveranstaltungen durchgeführt werden können, ist exemplarisch und kann durch schulautonome Titel erweitert werden.

	Lehrausgänge

Exkursionen

Wandertage

Berufspraktische Tage und Wochen
	Sportwochen (Winter-, Sommersportwochen,...)

Projektwochen = (Wien-Aktion, Musik-, Ökologie-, Sprach-, Kreativwochen,...)


Mit 1. Jänner 2005 wurde im Schulunterrichtsgesetz der § 13 b, individuelle Berufs(bildungs)orientierung eingefügt. Diese Gesetzesänderung eröffnet die Möglichkeit einzelnen Schülern/Schülerinnen der 4. Klasse HS/AHS, der 8. und 9. Kasse der Sonderschule, der Polytechnischen Schule zum Zwecke der individuellen Berufsorientierung an bis zu 5 Tagen unterrichtsfrei zu geben. Die Erlaubnis ist vom Klassenvorstand nach einer Interessensabwägung von schulischem Fortkommen und beruflicher Orientierung zu erteilen. Die Initiative für die individuelle BO muss vom Schüler/von der Schülerin bzw. von den Eltern ausgehen. 
· Wer organisiert?

Bei der Vorbereitung einer Schulveranstaltung, für die ein vom Schulleiter nominierte/r Leiter/in verantwortlich ist, sind die Ziele festzulegen, auf die Sicherheit der Schüler sowie auf deren finanziellen Leistungsfähigkeit ist Bedacht zu nehmen. Der Verantwortungsbereich eines Leiters bezieht sich auf Vorbereitung, Durchführung und Auswertung, Koordination sowie Herstellung außerschulischer Kontakte.

Rechtzeitig vor Beginn der Schulveranstaltung sind Schüler/innen und Erziehungsberechtigte konkret zu informieren (Dauer, Treffpunkt, Fahrplan, Bekleidung, Finanzielles, Ausrüstung,...). Die Schüler/innen sind auf besondere Bestimmungen hinzuweisen (Jugendschutz, Sicherheit, Arbeitnehmer/innenschutz usw.).

· Wer entscheidet?

Über die Durchführung von mehrtägigen Schulveranstaltungen entscheidet das Klassen- oder Schulforum bzw. der Schulgemeinschaftsausschuss. Auf die Sicherheit der Schüler/innen ist besonders zu achten. Näheres ist im Aufsichtserlass geregelt.

· Begleitpersonen

Die Anzahl der Begleitlehrer/innen ist von der/vom Schulleiter/in innerhalb der gesetzlich vorgegebenen Brandbreite festzulegen (bei projektbezogenen Inhalten eine Begleitperson für je 17 bis 23 Schüler). Abweichungen davon können vom Schulforum festgelegt werden. Grundsätzlich ist für je 17 bis 23 Schüler/innen eine Begleitperson vorzusehen.

	Begleitpersonen
	Schüler/innen

	0
	bis 21

	1
	17 bis 43

	2
	34 bis 65

	3
	51 bis 87

	4
	68 bis 109

	5
	85 bis 131

	6
	102 bis 153


· Wie viele Schulveranstaltungen dürfen durchgeführt werden?

	
	5. – 8. Schulstufe
	9. Schulstufe

	
	AHS, HS, ASO
	Polytechnische Schule

	Eintägige Veranstaltungen:

(Anzahl)


	bis zu 5 Stunden:


9 pro Schulstufe
	10

	
	bis zu 8 Stunden:

2 pro Schulstufe
	4

	Mehrtägige Veranstaltungen** 
	insgesamt 28 Tage*
	12 Tage


	*
	Eine Veranstaltung davon muss bewegungsorientiert sein.



	**
	Im Bedarfsfall können aus dem Kontingent für mehrtägige Veranstaltungen auch eintägige Veranstaltungen durchgeführt werden. Diese Bestimmungen sind als Rahmen zu verstehen. Es gibt also weder eine Mindestanzahl noch Einschränkungen im Hinblick auf die Art und die Dauer einer einzelnen Veranstaltung. Die Schule hat autonomen Gestaltungsraum. Dies bedeutet, dass Schulveranstaltungen nicht genehmigungspflichtig durch die Schulbehörde sind. Es können daher z.B. Berufspraktische Tage eintägig oder mehrtägig (beispielsweise 2- oder 3tägig) oder auch in unterschiedlichen Schulstufen angeboten werden. Die Dauer einer derartigen Veranstaltung ist von den Zielsetzungen und vom Alter der Schüler ebenso abhängig wie von den jeweiligen personellen und organisatorischen Ressourcen.


4. Aufsichtspflicht

Bei der Beurteilung der Aufsichtsproblematik sind viele Faktoren zu beachten. Grundsätzlich ist jeder auftretende Fall individuell zu prüfen und gemessen an den bestehenden schulrechtlichen, dienstrechtlichen, zivilrechtlichen und strafrechtlichen Bestimmungen zu beurteilen.

· Wann sind Schüler zu beaufsichtigen?

Die Aufsichtspflicht der Lehrerin/des Lehrers beginnt 15 Minuten vor Unterrichtsbeginn bzw. vor Beginn der Schulveranstaltung. Die Aufsicht ist lückenlos zu halten. Insbesondere ist auf die körperliche Sicherheit und die Gesundheit der Schüler/innen zu achten. Für Schüler/innen der 9. Schulstufe kann eine Beaufsichtigung unter bestimmten Voraussetzungen (erforderliche geistige und soziale Reife) entfallen.

· Dürfen Schüler zu einem Treffpunkt außerhalb des Schulhauses ohne Begleitung bestellt werden?

Findet die Schulveranstaltung im unmittelbaren Anschluss an den Unterricht statt, müssen die Schüler begleitet werden. Ausnahme: Schüler/innen der 9. Schulstufe, sofern es deren geistige und soziale Reife zulassen. Findet vor der Veranstaltung kein Unterricht statt, können die Schüler/innen auch ohne Begleitung zu einem vereinbarten Treffpunkt bestellt werden. Dies gilt auch im Anschluss an die Mittagspause. 

· Kann die Aufsichtspflicht einer anderen Person übertragen werden?
Beispiel: Berufspraktischer Tag in einem Betrieb

Die Beaufsichtigung kann auch durch andere geeignete Personen (z.B. Lehrlingsausbildner/in in einem Betrieb) erfolgen, wenn dies zur Gewährleistung der Sicherheit der Schüler/innen erforderlich und im Hinblick auf die Zielsetzung zweckmäßig ist. Auch für diese Personen gilt die Amtshaftung. Allenfalls kann den Schulleiter/die Schulleiterin bei Auswahl einer ungeeigneten Aufsichtsperson ein „Auswahlverschulden“ treffen.

· Was ist zu tun, wenn ein Unfall passiert?

Für die ärztliche Versorgung ist unverzüglich zu sorgen Schulleitung und Erziehungsberechtigte sind umgehend zu informieren.

· Können Schüler/innen nach einer Schulveranstaltung auch außerhalb der Schule entlassen werden?

Dies ist möglich, wenn der Weg für den Schüler kein zusätzliches Sicherheitsrisiko bedeutet und die Eltern informiert wurden.

· Was ist sonst noch zu beachten?

Die Schüler/innen sind vor einer Schulveranstaltung auf die Sicherheitsbestimmungen und potenzielle Unfallgefahren hinzuweisen. Ein/e Schüler/in kann von der Teilnahme an einer Schulveranstaltung sowohl vor als auch während der Veranstaltung ausgeschlossen werden, wenn er/sie die eigene oder die Sicherheit anderer Teilnehmer/innen gefährdet oder eine Gefährdung zu erwarten ist.

[image: image3.wmf]
5.  Berufspraktische/r Tag/e im Betrieb 

Der Realbegegnung „Berufspraktische/r Tag/e im Betrieb“ (umgangssprachlich unter der Bezeichnung „Schnupperlehre“ bekannt) kommt besondere Bedeutung beim Übergang von der Schule in die Berufswelt zu. Diese intensivste Form der Realbegegnungen unterstützt bei den Schüler/innen den Abgleich persönlicher Berufsvorstellungen mit der beruflichen Realität vor Ort. In der Organisation bedürfen Berufspraktische Tage intensiver Vorbereitung. 

Es können 2 Organisationsformen unterschieden werden:

Variante A: Schulveranstaltung 

(für Schüler/innen unterschiedlicher Schuljahre (8. /9./10. Schulbesuchsjahr)

Merkmale:

· zeitgleich f. alle Schüler/innen

· mindestens 70%ige Teilnahme d. Klasse

Variante B: Individuelle Berufs(bildungs)orientierung
(für Schüler/innen der 4. Klasse HS, der 8. und  9. Klasse der Sonderschule, der PTS sowie der 4. Klasse der AHS)
Merkmale:

· für einzelnen/ einzelne Schüler/in nach Bedarf

· Klassenvorstand kann auf Ansuchen des Schülers/der Schülerin an bis zu 5 Tagen unterrichtsfrei gewähren
· Individuelle BO baut auf dem Lehrplan auf

· Eingliederung in den Arbeitsprozess ist unzulässig

· Schüler/innen sind entsprechend ihrem Alter, ihrer geistigen und körperlichen Reife zu beaufsichtigen

· Geeignete Aufsichtspersonen sind von der Schule unter Anwendung des § 44  auf Vorschlag der Erziehungsberechtigten bzw. der Ausbildungsstätte festzulegen

Die auf der nächsten Seite folgende Übersicht „Berufspraktische Tage/Woche – Das Wichtigste auf einen Blick !“ zeigt die wesentlichen Unterschiede der Varianten A und B auf.

Berufspraktische Woche/Tage: Das Wichtigste auf einen Blick !        Seite 1 von 2
· Berufspraktische Tage/Wochen können in allen Schultypen (Allgemeinbildende höhere Schule /AHS , Hauptschule/HS, Allgemeine Sonderschule/ASO, Polytechnische Schule) stattfinden.  

· Für die Schulen kommen für Berufspraktische Tage (BPT)/ die Berufspraktische Woche (BPW) folgende rechtliche Organisationsformen in Frage:

Variante A) Schulveranstaltung        Variante B) Individuelle Berufsorientierung
	Rechtliche Organisationsformen für Berufspraktische Tage/Woche
	Beschreibung
	Schulstufe/

Klasse/

Schulbesuchsjahre
	Pädagogische Überlegungen 

zur 

Praxis im Betrieb („Schnuppern“)
	Aufsichtspflicht/

Beschlüsse

	
	
	8. Schulstufe
	9. Schulstufe
	
	

	
	
	4. Klasse

AHS, HS bzw. 

8. Klasse ASO
	PTS


	
	

	Variante A: Schulveranstaltung

Merkmale:

· zeitgleich f. alle Schüler/innen

· mindestens 70%ige Teilnahme d. Klasse
	Die gesamte Klasse nimmt an Berufspraktischen Tagen teil (differenzierte Programme möglich: Berufs- und Betriebserkundungen,  Praxis im Betrieb, BIZ,  usw.).
	Schüler/innen unterschiedlicher Schuljahre (8. /9./10. Schulbesuchsjahr)
	Schüler/innen unterschiedlicher Schuljahre (9./10. Schulbesuchsjahr)
	„Praxis im Betrieb“ wird für Schüler/innen im 9. Schulbesuchsjahr sinnvoll sein. 

Sie ist für Schüler/innen im 8. Schulbe-suchsjahr grundsätzlich aber auch möglich (z.B. Entscheidung PTS oder weiter-führende Schule; Kennenlernen von Wunschberufen, die f. Wahl der weiterführenden Schule entscheidend sind usw.).

PTS: meist haben alle Schüler/innen im Rahmen der Berufspraktischen Woche Praxis im Betrieb !
	Grundsätzlich besteht Aufsichtspflicht der Schule. Die Aufsichtspflicht kann an eine/n Verantwortliche/n (geeignete Person) im Betrieb übertragen werden !

Aufsichtsführende/r Lehrer/in besucht Betrieb + Praktikant/in !

Beschluss im Klassenforum, Schulforum bzw. Schulgemein-schaftsausschuss

	Variante B: 

Individuelle Berufsorientierung

(SchUG, § 13 b)
Merkmale:

· nicht zeitgleich f. alle Schüler/innen 

· für einzelnen/ einzelne  Schüler/in nach Bedarf
	Einzelne Schüler/innen praktizieren zu unterschiedlichen Zeitpunkten im/in Betrieb/en. 

Die Initiative geht vom/von Schüler/in aus.
	Für Schüler/innen der 4.Klasse HS/AHS, 
8. und 9. Klasse Sonderschule, Polytechnische Schule
	Eine „Praxis im Betrieb“ ist bei Bewerbungen von Pflichtschulab-gängern/innen  manchmal Voraussetzung f. die Lehrstellenbewerbung/ Aufnahme in den Betrieb. 

Klassenvorstand kann auf Antrag des Schülers/der Schülerin an bis zu 5 Tagen unterrichtsfrei gewähren
	Grundsätzlich besteht Aufsichtspflicht der Schule. Die Aufsichtspflicht ist an einen Verantwortlichen (geeignete Person) im Betrieb zu übertragen !

Schüler sind auf relevante Rechtsvorschriften (Jugendschutz, Arbeitnehmerschutz, …) hinzuweisen. Formale Beschlüsse sind nicht erforderlich


Berufspraktische Woche/Tage: Das Wichtigste auf einen Blick !        Seite 2 von 2
· Die Berufspraktische/n Woche/Tage ist/ sind kein Arbeitsverhältnis.

· Eine Eingliederung der Schüler/in in den Arbeitsprozess ist unzulässig, d.h.: Beschäftigung: ja, Ersatz der Arbeitsleistung eines Arbeitnehmers: nein.

· Schüler/innen unterliegen keiner Arbeitspflicht, keiner bindenden Arbeitszeit und nicht dem arbeitsrechtlichen Weisungsrecht des Betriebsinhabers.

· Schüler/innen haben keinen Anspruch auf Entgelt.

· Die Bestimmungen des Arbeitnehmerschutzes und arbeitshygienische Vorschriften sind zu berücksichtigen.

· Auf die Körperkraft der Schüler/innen ist Rücksicht zu nehmen.

· Schüler/innen sind als solche nach dem ASVG bei der AUVA unfallversichert. Sie müssen nicht bei der Sozialversicherung angemeldet werden.

· Der Begriff "Schnupperlehre" täuscht: die Berufspraktische/n Woche/Tage darf/dürfen der Lehrstellenvermittlung nicht vorgreifen!

· Durch Schüler/innen verursachte Schäden unterliegen dem allgemeinen Schadenersatzrecht. Die Haftung ist im Einzelfall zu prüfen.

Nähere Informationen:

	Lehrlings- und Jugendschutzstelle der Arbeiterkammer Salzburg 

Markus-Sittikus-Straße 10

5020 Salzburg 

Telefon: 0662/86 87-320, 318
	Lehrlingsstelle der Wirtschaftskammer Salzburg
Faberstraße 18 

5020 Salzburg

0662/88 88-318, 431


Informationen zu Lehrlings- und Ausbildungsfragen können dem „newsletter“ der Lehrlingsstelle der Wirtschaftskammer entnommen werden.  Der regelmäßig erscheinende „Newsletter“ kann gratis per e-mail bezogen werden. Bestellungsmail an: reidenhammer@wks.at
Lehrer/innenfortbildung: Prof. Mag. Karl Edtbauer, Pädagogisches Hochschule Salzburg, Institut FWB APS,
edtbauer@phsalzburg.at
Mag. Rudolf Eidenhammer, Wirtschaftskammer Salzburg, Volkswirtschaftliche Gesellschaft Salzburg, 
reidenhammer@sbg.wks.at  Stand: 2/2008
6. Unterlagen /Literatur/ Links:

	
	Unterlagen:

1. SchUG, § 13, §13 b
2. SchUG, § 51, Abs. 3, Grundsatzbestimmungen
3. BMUK, Aufsichtserlass, Zl. 10361/115/III/4/1996

4. Schulveranstaltungsverordnung 1995

5. Berufspraktische Woche/Tage: Das Wichtigste auf einen Blick ! Version 2/2003

6. Download Unterlagen: http://www.bo.salzburg.at/berufsorientierung_unterlagen.shtml


	
	Literatur:

Fischer, R./Bayer, H./Edtbauer, K./Hollinger, W./Schilcher, J.: (1999) Treffpunkt Beruf 1(2). Das Arbeitsbuch zur Berufsorientierung für die 7. (8.) Schulstufe. Veritas. Linz 

www.veritas.at


	
	Links:

Unterlagen zu Berufsorientierung, Schule-Wirtschaft in Salzburg, BO-Links usw.: www.bo.salzburg.at




http://www.phsalzburg.at/projektbuero/buero.shtml
 


7. Berufsorientierung – Kontakte im Bundesland Salzburg

	Einrichtung
	Kontaktperson/E-mail
	Adresse/Telefon
	Anmerkungen

	Wirtschaftskammer

Abteilung 

Bildungspolitik


	Dr. Peter Kranzlmayr

pkranzlmayr@wks.at
	Faberstr. 18

5020 Salzburg

0662/8888-318


	Allgemeines Bildungs-wesen Kontakte Schule/Wirtschaft,

Lehrlingsstelle

	
	Mag. Rudolf 

Eidenhammer

reidenhammer@wks.at
	Faberstr. 18

5020 Salzburg

0662/8888-431
	Volkswirtschaftliche

Gesellschaft

Kontakt Schule-Wirtschaft

	Wirtschaftskammer

AHA!

Bildungsberatung
	aha@wks.at
	Faberstr. 18

5020 Salzburg

0662/8888-277

www.aha-bildungsberatung.at
	Informations- und

Beratungsstelle für

Berufs- und Bildungsentscheidun-

gen, Lehrstellenbörse, Seminare

	Arbeitsmarktservice

Berufsinformations-

Zentrum (BIZ)
	biz.stadtsalzburg@ 504.ams.or.at

	5027 Salzburg

Paris-Lodron-Str. 21 
Tel. 0662/8883* DW 4820 bzw. 4831
	Berufsinfo-Zentrum

mit Schwerpunkt

Selbstinformation

	
	biz.zellamsee@501.ams.or.at
	Saalfeldnerstr. 28

5700 Zell am See

06542/73187-6337
	Berufsinfo-Zentrum

mit Schwerpunkt

Selbstinformation

	
	biz.bischosfshofen@501.ams.or.at
	Kinostraße 7a

5500 Bischofshofen

06462/2848-1140
	Berufsinfo-Zentrum

mit Schwerpunkt

Selbstinformation

	Schulpsychologie-

Bildungsberatung
Landesschulrat für

Salzburg
	Mag. Helene Humer (Leiterin)


	www.schulpsychologie.at

	Individuelle Bildungsplanung

Schullaufbahnberatung

Schulpsycholog/inn/en

gibt es in allen Bezirken

	Pädagogische Hochschule Salzburg

Projektbüro A-Z
	Jürgen Bauer, MA

Projektkoordinator A-Z
	http://www.phsalzburg.at/projektbuero/buero.shtml 

Aus-, Fort- und Weiterbildung für BO-Lehrer/innen, Schülerberater/innen, 

Projekt Schule-Wirtschaft (siehe Homepage)

	Pädagogische Hochschule Salzburg
Berufsorientierung

Schule-Wirtschaft


	Prof. Mag. Karl Edtbauer

Institutsleiter
karl.edtbauer@phsalzburg.at 

	www.bo.salzburg.at
	Gesamtleitung A-Z

	Partnerfirmen des Projektes Schule-Wirtschaft
	http://www.sbg.wk.or.at/vgs/default1.htm 

(unter Schule+ Wirtschaft / Partnerfirmen)

	Firmen des Projektes und Angaben darüber, welche Formen v. Realbegegnungen in diesen Betrieben  möglich sind.


8. Formularset Berufspraktische Tage und Individuelle Berufsorientierung 

Auf den folgenden Seiten finden Sie Vorschläge für die im Zusammenhang mit Berufspraktischen Tagen im Betrieb anstehenden organisatorischen Aufgaben. Das Formularset kann als eigene Datei von der Homepage www.bo.salzburg.at unter http://www.bo.salzburg.at/berufsorientierung_unterlagen.shtml geladen werden.

	Formular
	Inhalt

	1
	Liste Daten Schüler/innen, Berufswünsche, Betriebsadressen

	2
	Einladung zum INFO-Abend für die Eltern

	3
	Vereinbarungen mit Schüler/innen und Eltern

	4
	Hinweise über die BPT als Schulveranstaltung, Aufsichtspflicht etc. für den Betrieb

	5
	Hinweise über die BPT lt . §13b SchUG, Individuelle Berufsorientierung

Aufsichtspflicht etc. für den Betrieb

	6
	Einverständniserklärung des Betriebes

	7
	Ansuchen Erziehungsberechtigte/r für Individuelle Berufsorientierung lt. §13b SchUG

	8
	Rückmeldung des Betriebes nach den BPT


	1. Liste Daten Schüler/innen, Berufswünsche, Betriebsadressen


Schule

Schuladresse

Telefon

Berufspraktische Tage

Datum (von          – bis             )

Name Betreuungslehrer/in:

Telefon:

Schüler/innenliste

	Nr.
	Schüler/innen

Name, Adresse, Telefon
	Beruf

Erkundungstermin
	Betrieb

Verantwortliche/r im Betrieb

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	5
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	9
	
	
	

	usw.
	
	
	


	2. Einladung zum INFO-Abend für die Eltern


Name Betreuungslehrer/in:

Schule

Telefon

Ort, Datum

Einladung

Sehr geehrte Eltern !

Die Berufspraktischen Tage(BPT) finden in diesem Schuljahr vom 

bis  

statt. Ich muss als verantwortliche/r Betreuungslehrer/in die Vorbereitungen für diese Schulveranstaltung bereits jetzt treffen. Die Wünsche der Schüler/innen hinsichtlich der zu erkundenden Berufe und Betriebe konnten weitestgehend berücksichtigt werden.

Am              findet um               ein INFO-Abend für alle beteiligten Schüler/innen und deren Eltern statt, an dem wichtige Details geklärt werden.

Programm:

· Organisationsablauf BPT

· Sinn und Zweck der Berufspraktischen Tage (BPT)

· Schulveranstaltung – Betreuung durch Lehrer/in

· Liste der teilnehmenden Schüler/innen/ Erkundungsberufe/ Betriebe 

· Tätigkeiten und Anforderungen, Sicherheitsaspekte

· Anwesenheitszeiten, An- und Abreise Betrieb

· Versicherungsschutz – Schüler/innenversicherung

· „Vorstellungsgespräch“ in der Woche unmittelbar vor den BPT

· schriftlicher Bericht über BPT

· Präsentation der BPT im BO-Unterricht (Fotos/Dias usw.)

· Möglichkeit weiterer „Berufspraktischer Tage im Betrieb“

· Fragen, Wünsche

· u. a. m. 

Da eine eingehende Auseinandersetzung mit dieser mehrtägigen Schulveranstaltung für alle Beteiligten unerlässlich ist, bitte ich Sie, verlässlich mit Ihrem Kind zu diesem INFO-Abend zu kommen.

Der Besuch der Info-Veranstaltung ist Voraussetzung für die Teilnahme an der Schulveranstaltung „Berufspraktische Tage“ !

Mit freundlichen Grüßen

	3. Vereinbarungen mit Schüler/innen und Eltern


Vereinbarungen zu den Berufspraktischen Tagen (=BPT) 

· Die BPT finden vom           bis             statt.

· Den Weg zum/vom Betrieb muss jeder Schüler/jede Schülerin selbstständig zurücklegen.

· Die Schüler sind in der Zeit der BPT unfallversichert.  

· Kontaktperson in der Schule ist der Direktor/die Direktorin der Schule,  Herr/Frau

______________________________    Telefon: 

· Für eventuelle Probleme (Krankheit, Schwierigkeiten mit Mitarbeiter/innen im Betrieb, untypische Arbeit usw.) sind sowohl 

der/die Betreuungslehrer/in  ____________________________  Tel.: ____________ als auch der/die 

Verantwortliche im Betrieb _____________________________  Tel.: ________________  zuständig. 

· Höflichkeit, Pünktlichkeit, gutes Benehmen, Interesse an der beruflichen Tätigkeit sowie eine positive Arbeitshaltung kommen im Betrieb immer gut an !

· Beachte die im Betrieb geltenden Hygiene- und Sicherheitsvorschriften !

· Gehe sorgfältig mit den dir zur Verfügung gestellten Arbeitsmitteln und Materialien um !

· Kleide dich dem Praktikumsberuf entsprechend !

· Während der BPT gilt  für Dich wie bei allen anderen Schulveranstaltungen Alkohol- und Nikotinverbot.

Name Schüler/in: ______________________

Bestätigung Erziehungsberechtigte/r

Ich bestätige, dass ich mit den obigen Vereinberungen einverstanden bin. Im Falle von gröberen Verstößen gegen diese Vereinbarungen trage ich die Konsequenzen, die z. B. zu einem Abbruch der BPT führen können.

Datum:

______________________________

(Unterschrift Erziehungsberechtigte/r))

	4. Hinweise über die BPT als Schulveranstaltung, Aufsichtspflicht etc. für den Betrieb


Name Betreuungslehrer/in

Schuladresse

Telefon

Ort, Datum

Sehr geehrte Damen und Herren!

Die Berufspraktischen Tage (=BPT) finden an unserer Schule in diesem Schuljahr vom            

         bis zum             statt. Auch Ihr Betrieb wurde für dieses Praktikum gewählt, und ich möchte mich hiermit als verantwortliche/r Betreuungslehrer/in mit Ihnen in Verbindung setzen und einige Details ansprechen.

· Die BPT sind eine Schulveranstaltung, an der in diesem Schuljahr____ Schüler/innen teilnehmen.

· Als verantwortliche/r Lehrer/in wurde für den/die Schüler/in in Ihrem Betrieb als Betreuer/in eingeteilt.

Name Betreuungslehrer/in: ____________________________ Tel: ___________________

· Während der BPT wird einem/einer Ihrer Mitarbeiter/innen die Aufsichtspflicht übertragen.

· Für die Zeit der BPT sind unsere Schüler unfallversichert, der Abschluss einer zusätzlichen Versicherung ist nicht notwendig.

· Die Schüler/innen müssen selbstständig den Weg zum/vom Arbeitsplatz zurücklegen.

· Schüler/innen dürfen keine Arbeitskraft im Betrieb ersetzen. Bitte weisen Sie auf die geltenden Sicherheits- und Hygienevorschriften, geeignete Arbeitskleidung etc. zeitgerecht hin.

· Während der BPT gilt für Schüler/innen Alkohol- und  Nikotinverbot.

· Als Betreuungslehrer/in werde ich versuchen, täglich den persönlichen Kontakt zum/ zur Schüler/in und zum/ zur Verantwortlichen in Ihrem Betrieb herzustellen.

· Die Schüler/innen haben während bzw. nach den BPT einen Bericht zu verfassen, dem eventuell Fotos, Prospektmaterial beigelegt werden. Bitte unterstützen Sie dieses Anliegen. 

Vielen Dank für die Zusammenarbeit !

______________________________________

Unterschrift Betreuungslehrer/in – Schulstempel

	5. Hinweise über die BPT lt . §13b SchUG, Individuelle Berufsorientierung

Aufsichtspflicht etc. für den Betrieb


Schuladresse:

Telefon:

Ort, Datum

Sehr geehrte Damen und Herren !

Die Berufspraktischen Tage (=BPT) haben an unserer Schule in diesem Schuljahr bereits stattgefunden. Dabei hat sich für einige Schüler/innen gezeigt, dass sich ihre Vorstellungen vom gewählten Beruf nicht erfüllt haben. Diese Schüler/innen können daher neuerlich bei ihrer individuellen Berufsorientierung (IB) Erfahrungen sammeln, um so vielleicht zu ihrem Berufziel zu gelangen.

Individuelle Berufsorientierung für einzelne Schüler/innen kann bis maximal 5 Tage von der Schule gewährt werden. Grundlage ist die Genehmigung der Schule über ein Ansuchen der/des Erziehungsberechtigten beim Klassenvorstand. 

Individuelle Berufsorientierung kann nicht im Rahmen einer Schulveranstaltung durchgeführt werden. Für die Betreuung eines Schülers/ einer Schülerin ist daher kein/e Betreuungslehrer/in von der Schule freigestellt. Die Aufsichtspflicht muss also von einer verantwortlichen Person im Betrieb übernommen werden. Die anderen Vereinbarungen gelten aber so wie für BPT als Schulveranstal-tung. 

Ihr Betrieb wurde von einem Schüler/ einer Schülerin für diese individuelle Berufsorientierung ausgewählt, und ich möchte Ihnen hiermit einige Details und Vereinbarungen übermitteln. 

· Diese Tage der individuellen Berufsorientierung sind im vorlegendem Fall eine Veranstaltung lt. SchUG § 13b, an der der Schüler/ die Schülerin 

________________________________ (Vorname/Name) teilnimmt.

· Als Ansprechpartner wird die Schulleitung (Tel.: ________________ ) zur Verfügung stehen. 

· Während dieser Tage  wird einem/einer Ihrer verantwortungsvollen Mitarbeiter/innen die Aufsichtspflicht übertragen.

· Für die Zeit der IB sind diese Schüler/innen unfallversichert, der Abschluss einer zusätzlichen Versicherung ist nicht notwendig.

· Die Schüler/innen müssen selbstständig den Weg zum/vom Arbeitsplatz zurücklegen.

· Schüler/innen dürfen keine Arbeitskraft im Betrieb ersetzen. Bitte weisen Sie auf die geltenden Sicherheits- und Hygienevorschriften, geeignete Arbeitskleidung etc. zeitgerecht hin.

· Während der IB gilt für Schüler/innen Alkohol- und  Nikotinverbot.

· Der Schüler/die Schüler/in hat während bzw. nach diesen Tagen einen Bericht zu verfassen, dem eventuell Fotos, Prospektmaterial beigelegt werden. Bitte unterstützen Sie dieses Anliegen.

· Das Recht auf Besuch des Betriebs zum Zwecke der Kontrolle durch Schulverantwortliche muss stets gewahrt bleiben.

Vielen Dank für die Zusammenarbeit !

______________________________________

Unterschrift Schulleitung – Schulstempel

	6. Einverständniserklärung des Betriebes


Name des Betriebes

Telefon

Bestätigung

Unser Betrieb ist mit den von Ihnen angeführten Hinweisen (Hinweise über die BPT lt . §13b SchUG, Individuelle Berufsorientierung Aufsichtspflicht etc. für den Betrieb)  einverstanden. 

Name Schüler/in ___________________________________

Zeit: (von-bis) ___________________________________

In unserem Betrieb ist  Herr/Frau ___________________________________ zuständig und für die 

Aufsicht verantwortlich. 

Er/Sie übernimmt die Aufsichtspflicht lt. §44a SchUG (Beaufsichtigung durch Nichtlehrer).

Sie können Ihn/Sie unter der Telefonnummer _________________________ erreichen.

Datum:

_________________________

Unterschrift/Stempel Betrieb

	7. Ansuchen Erziehungsberechtigte/r für Individuelle Berufsorientierung lt. §13b SchUG


Name Erziehungsberechtigte/r:

Ansuchen an den Klassenvorstand für Individuelle Berufsorientierung

Ich ersuche um Erlaubnis zum Fernbleiben des Schülers/der Schülerin

Name:  ___________________________________  

zur  Durchführung einer individuellen Berufsorientierung lt. §13b SchUG.

Zeit: (von-bis) ___________________________________

Betrieb:  ___________________________________ 

Die Beaufsichtigung im Betrieb (Aufsichtspflicht lt. §44a SchUG - Beaufsichtigung durch Nichtlehrer) ist von einer verantwortlichen Betriebsperson zu übernehmen. Die Bestätigung des Betriebes wird beigebracht. 

Datum:

_____________________________

Unterschrift Erziehungsberechtigte/r

	8. Rückmeldung des Betriebes nach den BPT


Rückmeldung über Schüler/in /BPT

Schüler/in: ____________________________________

	Betrieb


	

	Erkundeter Beruf


	


Zutreffendes bitte ankreuzen !

	Vermutliche Eignung für den erkundeten Beruf
	(
	(
	(

	Einsatz/Fleiß


	(
	(
	(

	Verhalten


	(
	(
	(


Anmerkungen:

	


Datum:

_______________________

Unterschrift/Stempel Betrieb
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